
Hessisches Ministerium für Wirtschaft,  
Energie, Verkehr und Wohnen

Brexit-Check
im Rahmen des Länderspezifischen  
Markt beratungsprogramms Hessen –
ein Förderprogramm des Landes Hessen 
mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE)

Handwerkskammern in Hessen

Außenwirtschaftsberatung für das hessische  
Handwerk bei der Handwerkskammer  
Frankfurt-Rhein-Main

Heike Krüger 

Hindenburgstraße 1, 64295 Darmstadt 
Tel.: 069 – 97172 266 
Fax: 069 – 97172 5266 
kruegerh@hwk-rhein-main.de

Förderberatung Hessen

Förderberatung der Wirtschafts- und  
Infrastrukturbank Hessen 
WIBank Servicecenter 
Tel.: 0611 – 774 7333 
Foerderberatunghessen@wibank.de

Petra Eichelmann 

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 
Ständeplatz 17, 34117 Kassel 
Tel.: 0561 – 706 7729 
petra.eichelmann@wibank.de 
www.wibank.de/wibank/marktberatung-efre

  Messeförderung 
Auf die Förderung der Teilnahme an Auslandsmessen 

durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Wohnen wird hingewiesen: 
Bernd Kistner 
Tel.: 0611 – 815 2366 
Fax: 0611 – 815 2220

Weitere Informationen zu den Angeboten  
der Messeförderung in Hessen:

Hessen Trade and Invest GmbH 
Jürgen Schneider 
Konradinerallee 9, 65189 Wiesbaden 
Tel.: 0611 – 95017 8213 
Fax: 0611 – 95017 58213 
juergen.schneider@htai.de
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Hessischen 
Landesregierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von 
Wahlbewerbern oder Wahlhelfern verwendet werden. 

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlkampfveranstaltun-
gen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken 
oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt 
ist gleichfalls die Weitergabe an dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch 
ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift 
nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteiname der Landesre-
gierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könn-
ten. Die genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon, wann, auf 
welchem Weg und in welcher Anzahl diese Druckschrift dem Empfänger 
zugegangen ist. Den Parteien ist jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unter-
richtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

IHK Kassel 
Norbert Claus 
Kurfürstenstraße 9, 34117 Kassel 
Tel.: 0561 – 7891 279 
Fax: 0561 – 7891 479 
claus@kassel.ihk.de 

IHK Lahn-Dill 
Nathalie Aurin 
Friedenstraße 2, 35578 Wetzlar 
Tel.: 06441 – 9448 1620 
Fax: 06441 – 9448 2620 
aurin@lahndill.ihk.de 

IHK Limburg 
Almuth Hohlwein 
Walderdorffstraße 7, 65549 Limburg 
Tel.: 06431 – 210 141 
Fax: 06431 – 210 5141 
a.hohlwein@limburg.ihk.de 

IHK Offenbach am Main  
Milena Keuerleber 
Frankfurter Straße 90, 63067 Offenbach am Main 
Tel.: 069 – 8207 254 
Fax: 069 – 8207 259 
keuerleber@offenbach.ihk.de 

IHK Wiesbaden 
Birgit Arnold 
Wilhelmstraße 24-26, 65183 Wiesbaden 
Tel.: 0611 – 1500 186 
Fax: 0611 – 1500 7186 
b.arnold@wiesbaden.ihk.de

bessere
KommuniKationswege

Offene Märkte
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KONTAKT-
INFORMATIONEN

GUT VORBEREITET  
FüR DEN BRExIT

FÖRDERINFORMATIONEN

     zum Auf- oder Ausbau einer Präsenz vor Ort,  
insbesondere bei der Gründung einer Vertriebs-  
und Produktionsniederlassung, eines Joint Ventures 
sowie sonstiger Formen der Kooperation.

  Wie hoch ist die Förderung? 

Die Projektförderung erfolgt durch Gewährung eines 
Zuschusses zu den in Rechnung gestellten Kosten eines 
Beratungstages als Projektförderung. Bis zu fünf Be-
ratungstage sind pro Kalenderjahr dabei förderfähig, 
innerhalb von drei Jahren maximal 15 Beratungstage.

Der Zuschuss beträgt bis zu 600,00 € pro Beratungstag 
im Rahmen der Einzelberatung. Bei Unternehmen in 
Vorranggebieten erhöht er sich um maximal 50 Euro 
pro Beratungstag. Eine Eigenbeteiligung des berate-
nen Unternehmens wird vorausgesetzt.

  Was müssen Unternehmen veranlassen,  
um eine Förderung zu erhalten?

   Auswahl des Zielmarktes und Klärung des  
Beratungsgegenstandes

    Informationsgespräch bei der örtlich zuständigen  
Kammer

   Kontaktgespräch(e) mit Berater(n) 

   schriftlicher Antrag auf Förderung und Zuwendungs-
vereinbarung mit der IHK bzw. HWK

    Bericht des Beraters und Abrechnung

kleine & mittlere  
Unternehmen

globales
Vertriebsnetz

Markterkundung

Exportmarkt

Am 23. Juni 2016 hat die britische Be-
völkerung sich bei einem Referendum 
mehrheitlich für den Austritt aus der 
EU entschieden. Die britische Regie-
rung hat daraufhin am 29. März 2017 
gegenüber dem Europäischen Rat den 
Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der EU erklärt. Mit dem Austritt von 

Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union verändern sich wichtige Rahmenbedingungen 
für die Wirtschaft in Europa. Auch Unternehmen des 
hessischen Mittelstands werden von den Änderungen 
dieser Rahmenbedingungen betroffen sein.

Mit dem „Brexit-Check“ im Rahmen der Länderspe-
zifischen Marktberatung bietet das Hessische Wirt-
schaftsministerium in dieser Phase der Umstellung 
speziell kleinen und mittleren Unternehmen Hilfe an: 
Expertinnen und Experten beraten Sie u. a. bei der 
Abschätzung Ihrer firmenindividuellen Chancen und 
Risiken, bei der Erkundung der sich durch den Brexit 
verändernden Märkte oder beim Auf- oder Ausbau 
einer Präsenz vor Ort.

Näheres erfahren Sie bei den Industrie- und Han-
delskammern bzw. Handwerkskammern vor Ort. Bei 
Detailfragen zum Programm kann auch die WIBank in 
Kassel weiterhelfen. Alle Ansprechpartner finden Sie 
übersichtlich in diesem Flyer.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Tarek Al-Wazir 
Hessischer Staatsminister  
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

Projektförderung

   Wo gibt es Informationen zur  
Länderspezifischen Marktberatung? 

Industrie- und Handelskammern in Hessen

IHK Darmstadt Rhein Main Neckar
Axel Scheer 

Rheinstraße 89, 64295 Darmstadt 
Tel.: 06151 – 871 1252 
Fax: 06151 – 871 21252 
axel.scheer@darmstadt.ihk.de

IHK Frankfurt am Main
Beate Smieja 
Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 – 2197 1217 
Fax: 069 – 2197 1541 
b.smieja@frankfurt-main.ihk.de 

IHK Fulda
Sabrina Kümmel-Naderer 
Heinrichstraße 8, 36037 Fulda 
Tel.: 0661 – 284 15 
Fax: 0661 – 284 44  
kuemmel-naderer@fulda.ihk.de 

IHK Gießen-Friedberg
Tim Müller 
Lonystraße 7, 35390 Gießen 
Tel.: 0641 – 7954 3505 
Fax: 0641 – 7954 53505 
tim.mueller@giessen-friedberg.ihk.de 

IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern
Sandra Zumpe 
Am Pedro-Jung-Park 14, 63540 Hanau 
Tel.: 06181 – 9290 8511 
Fax: 06181 – 9290 8290 
s.zumpe@hanau.ihk.de 

  Welche Unternehmen werden gefördert? 

   Kleine und mittlere Unternehmen, die weniger  
als 250 Personen beschäftigen, 

   einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro  
erwirtschaften oder deren Jahresbilanzsumme sich  
auf höchstens 43 Mio. Euro beläuft, 

   die sich nicht zu 25 Prozent oder mehr im Besitz von 
einem oder mehreren größeren Unternehmen ge-
meinsam befinden (EU-definiertes Unabhängigkeits-
kriterium).

Förderanträge können von Unternehmen des produ- 
zierenden Gewerbes, des Handwerks, handwerksähnli-
chen Betrieben und Unternehmen für Montagedienst-
leistungen, des Groß- und Einzelhandels und im Bereich 
Dienstleistungen und der Freien Berufe gestellt werden.

   Welche Beratungen werden gefördert?

Die Länderspezifische Marktberatung wird durchgeführt

   zur firmenindividuellen Markterkundung, insbesonde-
re bei der Untersuchung des firmen-, produkt- oder 
leistungsbezogenen Marktpotenzials, der landesübli-
chen Vertriebswege, der Qualitätsanforderungen, der 
lokalen und ausländischen Wettbewerber, der mittel-
fristigen Absatzchancen für das betreffende Produkt 
oder die Leistung,

   für den Aufbau oder Ausbau eines Exportmarktes, ins-
besondere die Suche nach neuen Geschäftspartnern, 
die Erarbeitung einer Marketingstrategie einschließlich 
des Auf- und Ausbaus eines Vertriebsnetzes, einer  
Werbestrategie und anderer Maßnahmen der  
Marktentwicklung,


